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Satzung 

der Stadt Nordenham über die Festlegung von Schulbezirken für die 
Grundschulen 

 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 16. Dezember 2014 (Nds. GBVl. S. 434) in 
Verbindung mit § 63 des Niedersächsischen Schulgesetzes in der Fassung vom  
19. Juni 2013 (Nds. GVBl. S. 165) hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner 
Sitzung am 21. Mai 2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
(1) Diese Satzung legt die Schulbezirke der Grundschulen in der Trägerschaft der 
Stadt Nordenham fest.  
 
(2) Die Stadt Nordenham ist Schulträgerin der nachstehend aufgeführten 
Grundschulen: 
 

1. Grundschule Abbehausen, Am Schulhof 1 
2. Grundschule Atens, Lübbenstr. 9 
3. Grundschule Blexen, Fährstr. 31 
4. Grundschule Einswarden, An den Wurten 39 
5. Grundschule Friedrich-August-Hütte, Margaretenstr. 30 
6. Grundschule Süd, Südstr. 22 
7. Katholische Grundschule St. Willehad, Walther-Rathenau-Str. 160 
 

(3) Die Schulbezirke der Grundschulen umfassen 
 

1. für die Grundschulen nach Abs. 2 Nr. 1 bis 6 jeweils die Teilstadtgebiete mit den 
Straßen, Wegen, Plätzen und anderen Zuordnungsmerkmalen gemäß Anlage  
dieser Satzung. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
2. für die St. Willehad-Schule (Abs. 2 Nr. 7) das gesamte Gebiet der Stadt  

Nordenham für Schülerinnen und Schüler mit katholischem Bekenntnis. 
 
 

§ 2 
 
(1) Bei Entstehung neuer Straßen gehören diese bis zu einer Änderung dieser 
Satzung zu dem Schulbezirk derjenigen Grundschule, zu der die Straße gehört,  
von der sie abzweigen. 
 
(2) Eine Umbenennung von Straßen berührt nicht deren Zuordnung zu einem 
Schulbezirk.  
 
 
           … 
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§ 3 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung 
bereits eingeschult sind, bleibt die bisherige Schulbezirkseinteilung der Stadt 
Nordenham übergangsweise gültig, soweit die für sie vorgesehene Klassenstufe in 
ihrer bisherigen Grundschule angeboten wird.  
 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. August 2015 in Kraft. Die Satzung der Stadt 
Nordenham über die Festlegung von Schulbezirken vom 17. Dezember 1998 tritt 
gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Nordenham, den 21. Mai 2015 
 
 
 
Stadt Nordenham 
 
 
 
 
 
 
  Francksen 
Bürgermeister 
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